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Ehefähigkeitszeugnis für deutsche Staatsangehörige

Zur Eheschließung in Serbien benötigen Deutsche neben anderen Unterlagen regelmäßig ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis. Ein Ehefähigkeitszeugnis ist eine Bescheinigung des deutschen Standesamtes zur Eheschließung im Ausland, in dem beide Verlobte genannt sind. Es bescheinigt die Tatsache, dass nach deutschem Recht der beabsichtigten Eheschließung keine bekannten rechtlichen Ehehindernisse entgegenstehen.

Der deutsche Standesbeamte hat dabei in begrenztem Umfang auch Feststellungen über die Person und die Ehefähigkeit des ausländischen Verlobten zu treffen.

Die deutsche Botschaft kann keine Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen.

Die Anträge auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses können auch nicht über die Deutsche Botschaft an das zuständige Standesamt weitergeleitet werden. 

Zuständig für die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses ist das Standesamt am Wohnsitz oder Aufenthaltsort des deutschen Verlobten. Besteht kein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Standesbeamte des letzten Wohnsitzes oder Aufenthaltes in Deutschland zuständig.

Falls niemals oder nur vorübergehend ein Wohnsitz oder Aufenthalt in Deutschland bestanden hat, erstellt das Standesamt I in Berlin Schönstedtstr. 5, 13357 Berlin das Ehefähigkeitszeugnis. 

Bitte erfragen Sie beim zuständigen Standesamt in Deutschland, welche Unterlagen in Ihrem Fall zur Erstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses erforderlich sind. 

Die Angaben erfolgen auf Grund der Botschaft zum Zeitpunkt der Abfassung vorliegender Informationen. Sie erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr.







